
410 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates XIV • GP 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (350 der Bei­
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Land- und 
forstwirtschaftliche Berufsausbildungsgesetz 

geändert wird 

Das Bundesministerium für soziale Verwal­
tung hat im Jahre 1974 den Entwud einer 
Novelle .zum Land- und fOJ,"stwirtschaf.tlichen 
Berufsausbildungsgesetz zur Begutachtung ausge­
sendet. Im Rahmen dieses Begutachtungsverfah­
rens wurden ~ahlreiche Novellierungsvorschläge 
gemacht, sodaß das· BundesministeriU!lll ,für 
soziale V erwal tung einen neuen Entwurf aus­
arbeitete und zur :Bf1gutachtung versendet hat. 
Dieser Entwul1f bildet ,die Grundlage der gegen­
ständlichen Regier.ungs~ol'lage. 

Derzeit ist nach dem Land- und forstwirt­
schaftlichen Berufsausbildungsgesetz für die Zu­
lassung zur Meistcr:prüfung der Nachweis einer 
vierjährigen Praxis als landwirtschafulicher Fach­
arbeiter, Gehilfe oder Forstfacharbeiter erforder­
lich. Durch die gegenständliche Regierungsvor­
lage soll diese Zeit auf drei Jahre herabgesetzt 
werden. Weiters soll ,die gegenwärtige Regelung, 
wonach durch die Acusführungsgesetzgebung eine 
in der Landwirtschaft und in verwandten Be­
rufen zurückgelegte Lehrzeit für eine Lehre in 
,der Forstwirtschaft nur im Höchstausmaß von 
einem Jahr angerechnet werden kann, dahin ge­
hend abgeändert werden, daß die Ausführungs­
gesetzgebung eine Anrechenbarkeit bis zu einem 
Höchstausmaß von .zmei Jahren vorsehen kann. 
Ferner soll ,für Forstgartenarbeiter durch die 
Neufassungdes § 15 eine Aufstiegsmöglichkeit 
durch AJhlegung der Meisterprüfung geschaffen 
wer·den. Schließlich sieht die Regierungs'Vorlage 
.auch vor,.daß für die Zulassung zur 'Facharbeiter­
bzw. Gehilfenprüfung nicht wie bisher eine fünf­
jährige praktische Tätiglkeit, ,sondern eine drei­
jährige praktische Tätigkeit sowie die Vollendung 
des 21. Lebensjahres nachzuweisen ist. In kon­
seq}lenter Durchführung dieses Grundsatzes der 
Verkürzung der für die Zulassung zu Prüfungen 

erforderlichen Praxiszeiten soll auch in den Fäl­
len der gemäß§ 20 Ahs. 2 möglichen Nachsidlt 
von Voraussetzungen für die Zulassung zur Mei­
sterprüfung die erforderliche Praxiszeit von 
bisher acht auf sieben Jahre herabgesetzt wer­
den. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit­
zung am 19. Jänner 1977 in Verhandlung ge­
nommen. In der Debatte, an der sich die Ahge­
ordneten W e den i g, M e I t e r, Dr. H a f n e r 
und Ausschußobmann Pan si sowie der Bundes­
minister für soziale Verwaltung Dr. W eiß e n­
b erg beteiligten, wurde von den Abgeordneten 
Pan s i, W e den i g und M e 1 t e r ein gemein­
samer Abänderungsantrag bzw. Ergänzungsantrag 
zu Art. I Z. 4 und Art. I Z. 7 gestellt. Bei der, 
Abstimmung wurde die Regierungsvorlage unter 
Berücksichtigung dieses gemeinsamen Antrages 
der Abgeordneten Pan s i, W e den i g und 
Me I t e r einstimmig angenommen. 

Zu den Abänderungen gegenüher der Regie­
rungsvorl3lge wird ·folgendes bemerkt: 

Zu Art. I Z. 4: 

Die Ersetzung des Wortes "Forstarbeit" durch 
das Wort "Forstwirtschaft" erfolgte im Hinblick 
auf die auch im .landwirtsch3lftllichen Bereich (§ 7) 
verwendete Terminologie (,.Landwirtschaft" und 
nicht "Landalibeit"). überdies umfaßt der Begriff 
Forstwirtschaft mehr als nur Kenntnisse der 
iForstarbeit. Forstwirtschaftliche Kenntnisse müs­
sen alber von einem ,Meister vorausgesetzt ~er­
den . 

Zu Art. I Z. 7: 

Die Neuformulierung dieses Paragra.phen er­
folgte in Anpassung an die durch das Berufs­
ausbildungsgesetz, SGHI. Nr. 142/1969, bereits 
1969 erfolgte Gebührenbelfreiung für Amtshand-
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2 410 der Beilagen 

lungen und Zeugnisse. Eine Sehleehterstellung der t rag, der Nationalrat wolle ~lem an g e- . /. 
land- und forstlWirtsehaftiiehen Lehrlinge ist saeh- s chi 0 s sen, e n 'G e set zen t w u r f die ver-
lieh nieht gereeh~ferügt. fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Als IErgebnis seiner Beratung steHt der Aus-
sehuß für soziale Verwaltung somit den A n- I Wien, 197701 19 

Babanitz 
Berichterstatter 

Pansi 
Obmann 
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. I ;-

Bundesgesetz vom XXXXXXxXxx 
1976, mit dem das Land- und forstwirt­
schaftliche Berufsausbildungsgesetz geändert 

wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die im Land- und forstwirtschaftlichen Be­
rufsausbildungsgesetz, BGBL Nr. 177/1952, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 239/ 
1965 gemäß Art. 12 Abs. 1 Z. 6 des Bundes­
Verfassungsgesetzes in ,der Fassung der B-VG­
Novelle .1974, BGEL Nr. 444, aufgestellten 
Grundsätze wer,den wie folgt geändert: 

1. § 7 erster Satz hat wie folgt zu lauten: 

,,§ 7. Nach einer >dreijährigen Verwendung als 
landwirmchaftlicher Facharbeiter und erfolgrei­
cher Acbsolvierung einer landwirtschaftlichen 
Fachschule oder eines gleichwertigen Lehrganges 
(Me~sterlehrganges) ist der landwirtschaftliche 
Facharbeiter zur Meisterprüfung zuzulassen." 

2. § 11 erster Satz hat wie folgt zu lauten: 

,,§ 11. Nach einer Gehi1fenzeit von drei Jah­
ren und erfolgreicher Absolvierung einer ein­
schlägigen Fachschule oder eines gleichwertigen 
Lehrgang,es (Meister:lehrganges) ist der Gehilfe 
zur Meisterprüfung zuzulassen." 

3. § 13 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Lehrzeit ,dauert ,drei Jahre. Die Aus­
führungsgesetzgebung bestimmt die Vorausset­
zungen für ,die Anrechenbarkeitder in der Land­
wirtschaft und in verwandten Berufen zurück­
gelegten Lehrzeit (unter Bedachtnahme auf ,die 
Verwertbarkeit des bisher Gelernten) bis zu 
einem Höchst~usmaß von zwei Jahren." 

4. § 15 hat zu lauten: 

,,§ 15. (1) Nach einer praktischen Be~ätigung 
von drei Jahren und erfolgreicher Absolvierung 
einer Fachschule oder ,eines gleichwertigen Lehr-

ganges (MeisterlehI1ganges) ist der Forstfacharbei­
ter zur Meisterprüfung zuzulassen. Bei dieser 
Prüfung hat der Forstfacharbeiter allgemeine 
Kenntnisse un:d Fähigkeiten auf sämtlichen Ge­
bieten der Forstwirtschaft nachzmveisen. 

(2) Nach einer praktischen Betätigung von 
drei Jahren und erfolgreicher Absolvierungeiner 
Fachschule oder eines gleichwertigen Lehrganges 
(Meisterlehrganges) ist ,der Forstgartenfacharbei­
ter zur Meisterprüfung zuzul3lSsen. Bei dieser 
Prüfung hat der Forstgartenfacharbeiter allge­
meine Kenntnisse und Fähigkeiten auf sämtlichen 
Gebieten der Forstwirtschatt, insbesondere auf 
dem Gebiete der Forstpflanzen:produktion und 
Kulturpflege, nachzuweisen. 

(3) Durch die erfolgreiche Ablegung der Prü­
fung wird .die Berufsbezeichnung ,Meister' er­
worben. Die Ausführungsgesetzgebung hat vor­
zusehen, daß ,der Berufsbezeichnung ,Meister' 
das jeweilige Fach~ebiet, auf dem die Prüfung 
abgelegt wil1d, beizufügen ist." 

5. § 19 hat zu lauten: 

,,§ 19. Zur Facharbeiterprüfung (§ 5 Abs. 3 
und § 13 Abs. 4) oder zur Gehilfenprüfung 
(§ 10 Abs. 3) ist auch zuzulassen, wer das 
21. Lebensjahr vollendet hat und insgesamt eine 
mindestens dreijähdge, praktische Tätigkeit in 
der Landwirtschaft, in Sondel1gebieten der Land­
wirtschaft oder inder Forstwiruchaft und den 
erfolgreichen Besuch eines Vorbereitungskurses 
nachweisen kann." 

6. § 20 Abs. 2 ,hiat zu lauten: 

,,(2) Die Nachsicht von Vora,ussetzungen für 
die Meisterprüfung ,darf nur erteilt werden, wenn 
der Nachsichtwerber mindestens sieben Jahre in 
einem Zweig der Land- und Forstwirtschaft 
praktisch tätig war und seine hinreich'ende tat­
sächliche Befähigung angenommen werden kann. 
Eine hinreichende tatsächliche Befähigung ist als 
gegeben anzunehmen, wenn der Nachsichtwer­
ber an einem auf die Meisterprüfung vorberei­
tenden Kurs mit Erfolg teiLgenommen hat." 
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4 410 der :Beilagen, 

7. a) § 23 erhält die IBezeichnung § 23 Abs .. 1. 

h) Dem nunmehrigen § 23 Ahs. 1 ist nachste­
hender' Aibs. 2 .anzufügen: 

,,(2) Zeugnisse im Sinne des § 17 ,Abs. 4 über 
eine gemäß §§ 5, 6, 10, 13, 14 und J 9 erfolgte 
Auslbildung und Lehrzeugnisse im Sinne des 
§ 97 Aibs. 3 Landarlbeitsgesetz unterliegen nicht 
der Gebü!hrenpflicht im Sinne des Gehührenge­
setzes 1957, ßGBl. Nr. 267." 

Inkrafttreten und Vollziehung 

Artikel II 

Art. I tritt ,gegenüber ,den Ländern für die 
Ausführungsgesetz,gebung mrt dem Tage ider 

Kundmachung, im übrigen in jedem Lande 
gleichzeitig mit dem in demhetreffenden Lande 
erlassenen A<usführungsgesetz in Kraft. 

Artikel III 

Die Ausführungsgesetze der Bundesländer zu 
den Grundsätzen des Art. I sind binnen sechs 
Monaten, vom Tage der Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes an gerechnet, zu erlassen . 

. Artikel IV 

Mit der Wahrnehmung der dem Bunde gemäß 
Art. 15 Ahs. 8 des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung 1929 zustehenden Rechte ist der 
Bundesminister ,für soziale Verwaltung betraut. 

410 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




